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653: Regressabwehr bei Mietwagenkosten (H)


MUSTERFORMULIERUNG

Sie fordern von uns die Rückzahlung eines Teils der Mietwagenkosten.

· Variante: Zu teuer
Den Mietwagentarif haben wir mit dem Kunden vereinbart, der Mietvertrag liegt Ihnen vor. Wir haben das Vereinbarte berechnet. Damit kann unser Kunde nichts von uns zurückfordern. Was der Zedent (Kunde) nicht fordern kann, kann der Zessionar (also Ihr Haus) auch nichts fordern.

Da der vereinbarte Preis ganz und gar im üblichen Rahmen liegt, liegen auch die Voraussetzungen von BGH XII ZR 128/05, Rz. 10 nicht vor.

· Variante: Zu lange
Die Verzögerung ist von uns nicht verschuldet. Auf die Verzögerungsursachen hatten wir keinen Einfluss. Damit fehlt es am nach § 280 BGB für einen Schadenersatzanspruch notwendigen Verschulden.

Und wenn Sie das anders sehen wollten, weisen wir Sie auf § 280 Absatz 2 BGB in Verbindung mit 
§ 286 BGB hin. Keine der Voraussetzungen des § 286 BGB trifft auf den hier vorliegenden Vorgang zu.





	Wichtiger Hinweis: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Redaktion prüft ihn regelmäßig und passt ihn gegebenenfalls an. Gleichwohl schließen wir Haftung und Gewähr aus, da die Materie komplex ist und sich ständig wandelt. Muster dienen als Vorlage und sind individuell anzupassen.

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@iww.de
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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